
1. Der Hauptausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Erarbeitung 

eines Personalentwicklungskonzeptes zur Kenntnis und stimmt der 
beabsichtigten Vorgehensweise zu. 

 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, über den Fortgang der Erarbeitung des      

Personalentwicklungskonzeptes zu berichten. 

 


